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Eingänge Beteiligungsverfahren Aller-Leine-Tal Tabelle 09) Art. 3 - anonymisiert

Vorbemerkung:
Die Bestätigung des Eingangs einzelner oder aller Einwände im Sinne der Gleichbehandlung ist verfahrensrechtlich nicht erforderlich und auf-
grund der Vielzahl der Eingänge durch die UNB auch nicht leistbar. Gleiches gilt für die Beantwortung der Stellungnahmen. Die eingangenen 
Einwendungen werden im Rahmen dieser Abwägungstabellen erfasst, durch die UNB aus naturschutzfachlicher Sicht abgewogen und im weite-
ren Verlauf der öffentlichen Beratungen in den politischen Gremien abschließend entschieden.

Farblegende
........... Der Einwand ist aus Sicht der UNB berechtigt, eine Änderung / Anpassung sollte vorgenommen werden.
........... Eine Änderung / Anpassung ist aus Sicht der UNB nicht erforderlich, weil dem Ansinnen des Einwenders bereits durch den Verord-

nungsentwurf entsprochen ist und somit keine zusätzliche Erschwernis besteht oder weil bzgl. des Einwandes keine Entscheidung zu 
treffen ist.

........... Der Einwand ist aus Sicht der UNB nicht berechtigt, eine Änderung / Anpassung sollte nicht vorgenommen werden.

........... Der Einwand ist aus Sicht der UNB womöglich berechtigt, eine Änderung / Anpassung obliegt hier der politischen Entscheidung.

Lf. 
Nr.

Fundstelle in 
Verordnung
und Stellung-
nahme-ID

Kurzbeschreibung Stellungnahme der Natur-
schutzbehörde

Beschlussvorschlag 
der UNB

Beschluss 

1. Art. 3, §1
Pflege- und Ent-
wicklungsmaß-
nahmen

Forstbetriebsge-
meinschaft Wals-
rode

P028, P087, 
P097-2, P245

Das generelle Aufstellen von Pflege- 
und Entwicklungsplänen halten wir an 
dieser Stelle für nicht gerechtfertigt, 
da die FFH-Gebiete zunächst nur ge-
sichert werden sollen. Somit sind die 
hier aufgeführten Punkte abzulehnen. 
Des Weiteren nehmen wir zu den auf-
geführten Punkten Stellung.

Die Managementplanung ist in 
Natura 2000-Gebieten ver-
pflichtend. Die fehlenden Ma-
nagementpläne sind bereits 
Gegenstand des Vertragsver-
letzungsverfahrens und müs-
sen bis Ende 2021 fertig ge-
stellt sein. 

Keine Änderung. Es wird gewünscht, 
den Titel- „“Pflege- 
und Entwicklungs-
maßnahmen bzw. -
pläne“ durch „Pfle-
ge- und Wiederher-
stellungsmaßnah-
men bzw. –pläne“ zu 
ersetzen

Anmerkung: Sofern 
der Einwand gleich-
lautend an anderer 
Stelle erneut vorgetra-
gen wird, gilt auch 
hier die vorgesehene 
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Lf. 
Nr.

Fundstelle in 
Verordnung
und Stellung-
nahme-ID

Kurzbeschreibung Stellungnahme der Natur-
schutzbehörde

Beschlussvorschlag 
der UNB

Beschluss 

Anpassung. 

An dieser Stelle wird 
auf die Auflistung wei-
terer betroffener Posi-
tionen in den Abwä-
gungstabellen ver-
zichtet.

2. T012-3 (Deich-
verband Bosse 
und weitere priva-
te Einwender), 
P001-3, P340, 
LWK, P167

Auszug: „… Diese Regelungen sto-
ßen in zweierlei Hinsicht auf Beden-
ken:
a) Hinsichtlich der Bekämpfung nicht 
standortheimischer Pflanzen wird zur 
Vermeidung von Wiederholungen auf 
die obigen Ausführungen zu Art. 1 § 3 
Abs. 5 Nr. 1 LNSGVO-E verwiesen.

b) Darüber hinaus fehlen verfahrens-
rechtliche und materielle Vorgaben für 
die Aufstellung von Managementplä-
nen.
Nach dem derzeit vorliegenden  Ver-
ordnungsentwurf  ist  nicht gewähr-
leistet, dass die Eigentümer- und Be-
wirtschaftungsinteressen bei Aufstel-
lung der die Pflege- und  Entwick-
lungsmaßnahmen konkretisierenden  
Managementpläne angemessen be-
rücksichtigt werden. Der vorliegende 
Entwurf verweist in Art.3 § 1 Nr. 3 
LNSGVO-E lediglich auf die spätere 
Aufstellung von Bewirtschaftungsplä-
nen nach § 32 Abs. 5 BNatSchG. Im 

Die Managementplanung ist in 
Natura 2000-Gebieten ver-
pflichtend. Die fehlenden Ma-
nagementpläne sind bereits 
Gegenstand des laufenden 
Vertragsverletzungs-ver-
fahrens und müssen bis Ende 
2021 fertig gestellt sein.
Verpflichtende Maßnahmen 
zur Erhaltung von Natura 
2000-Gebieten unterliegen nur 
sehr eingeschränktem Ermes-
sensspielraum. 
Die Beteiligung unterliegt da-
bei § 65 Abs. 2 BNatSchG. Es 
erfolgt eine Anordnung nach § 
65 Abs. 1 BNatSchG mit der 
Möglichkeit Rechtsmittel einzu-
legen.
Eine Änderung ist zur Umset-
zung der Natura 2000-Ver-
pflichtungen ausgeschlossen.

Keine Änderung. 
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Lf. 
Nr.

Fundstelle in 
Verordnung
und Stellung-
nahme-ID

Kurzbeschreibung Stellungnahme der Natur-
schutzbehörde

Beschlussvorschlag 
der UNB

Beschluss 

Hinblick auf die mit den Bewirtschaf-
tungsplänen einhergehenden Belas-
tungen der Flächennutzer und -eigen-
tümer und Einschränkungen für die 
Bewirtschaftung einerseits und die 
fehlende Justiziabilität der Manage-
ment- und Bewirtschaftungspläne an-
dererseits bedarf es zwingend konkre-
ter Vorgaben zur sachlichen Berück-
sichtigung der Interessen der Flä-
chennutzer und -eigentümer sowie 
der verfahrensrechtlichen Beteiligung 
betroffener Grundstückseigentümer 
und Flächenbewirtschafter.

Zwar kann grundsätzlich nicht bean-
standet werden, dass die einzelnen 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
erst später durch nach § 32 Abs. 5 
BNatSchG aufzustellenden Bewirt-
schaftungspläne festgelegt werden. 
Die Möglichkeit der Umsetzung des 
Gebietsschutzes durch Bewirtschaf-
tungspläne wird vom Unionsrecht auf 
der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 der 
FFH-RL anerkannt. Im Hinblick auf In-
halt und Reichweite der Maßnahmen 
ist jedoch zu berücksichtigen, dass 
diese sowohl nach den unionsrechtli-
chen Vorschriften als auch nach dem 
Regelungsansatz des Verordnungs-
entwurfs an den festgelegten Erhal-
tungszielen auszurichten sind. So 
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Lf. 
Nr.

Fundstelle in 
Verordnung
und Stellung-
nahme-ID

Kurzbeschreibung Stellungnahme der Natur-
schutzbehörde

Beschlussvorschlag 
der UNB

Beschluss 

sieht Art. 6 Abs. 1 FFH-RL vor, dass 
die „nötigen" Erhaltungsmaßnahmen 
zu ergreifen sind. Was nötig ist, richtet 
sich nach den Erhaltungszielen für 
das jeweilige Gebiet, hier insbesonde-
re nach den Vorgaben des Art. 1 § 2 
Abs.4 und Art. 2 § 2 Abs. LNSGVO-E. 
Danach soll die Unterschutzstellung 
insbesondere zum Erhalt oder der 
Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der Lebensräu-
me beitragen. Diese Vorgaben zu den 
Schutzzielen wird die erforderliche 
Konkretisierung im Einzelfall erst 
durch die aufzustellenden  Bewirt-
schaftungspläne erreichen.

3. T012-3 (Deich-
verband Bosse 
und weitere priva-
te Einwender), 
P001-3, P340

3. Des Weiteren ist zur Klarstellung 
eine Vorschrift zur Kostentragungs-
pflicht des Landes beziehungsweise 
der Unteren Naturschutzbehörde auf-
zunehmen.
§ 15 Abs.3 NAGBNatSchG regelt
„Kosten aus
1. Pflege-, Entwicklungs- und Wieder-
herstellungsmaßnahmen oder
2. Vereinbarungen im Sinne von § 
3Abs.3 BNatSchG, durch die sich Ei-
gentümer odersonstige Nutzungsbe-
rechtigte von Grundstücken dauernd 
oder befristet zu einer Pflege-, Ent-
wicklungs- oder Wiederherstellungs-
maßnahme oder zu einer nicht bereits 

Ein Hinweis auf § 15 Abs. 3 
NAGBNatSchG kann in der 
Begründung aufgenommen 
werden. Einer Festsetzung in 
der VO bedarf es auf Grund 
der Klarheit der gesetzlichen 
Regelung nicht. 

In der Begründung 
wird ein Hinweis auf 
die Kostenlast gem. § 
15 Abs. 3 NAGB-
NatSchG aufgenom-
men. 
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Lf. 
Nr.

Fundstelle in 
Verordnung
und Stellung-
nahme-ID

Kurzbeschreibung Stellungnahme der Natur-
schutzbehörde

Beschlussvorschlag 
der UNB

Beschluss 

durch Rechtsvorschrift angeordneten 
Unterlassung gegen Zahlung eines 
angemessenen Entgelts verpflichten, 
trägt für Naturschutzgebiete und für 
Natura 2000-Gebiete das Land nach 
Maßgabe des Landeshaushalts; im 
Übrigen trägt die Kosten die Natur-
schutzbehörde, die die Maßnahme 
angeordnet oder die Vereinbarung ge-
troffen hat.
Die landesgesetzliche Ausführungs-
vorschrift zu § 22 BNatSchG normiert 
damit eine Kostentragungspflicht des 
Landes beziehungsweise der Unteren 
Naturschutzbehörde für die  Kosten 
der Pflege- und Entwicklungsmaßnah-
men. Diese sollen hier durch Bewirt-
schaftungspläne festgelegt werden. 
Um zu verhindern, dass die Kosten für 
die Maßnahmen nach den Bewirt-
schaftungsplänen den Flächeneigen-
tümern und -bewirtschaftern auferlegt 
werden, bedarf es einer entsprechend 
Klarstellung zur Anwendung des § 15 
Abs. 3 NAGBNatSchG im Verord-
nungsentwurf. Mit Blick auf die fehlen-
de Justiziabilität von Bewirtschaf-
tungsplänen ist die Kostentragung be-
reits auf Verordnungsebene zu regeln.

4. Art. 3, §1 1.
Pflege- und Ent-
wicklungsmaß-

Das Aufstellen von Schildern und die 
Kennzeichnungen des LSG und NSG 
sowie das Aufstellen von Informati-

Die UNB wird sich darum be-
mühen.
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Lf. 
Nr.

Fundstelle in 
Verordnung
und Stellung-
nahme-ID

Kurzbeschreibung Stellungnahme der Natur-
schutzbehörde

Beschlussvorschlag 
der UNB

Beschluss 

nahmen

1. Landvolk
2. Forstbetriebs-
gemeinschaft 
Walsrode
3. Realgemeinde 
Groß Häuslingen
4. Realverband 
Eickeloh
P041
P013, P016, 
P017, P018, 
P019, P020, 
P021, P022, 
P024, P025-2, 
P026, P028, 
P029, P031, 
P035, P036, 
P038, P039, 
P040, P041, 
P043, P044, 
P046, P047, 
P048, P051, 
P052, P057-1, 
P057-2, P058, 
P061, P063, 
P065, P066, 
P077-1, P079, 
P080, P081, 
P082, P083, 
P084, P085, 
P086, P087, 

onstafeln sollten stets in Abstimmung 
mit dem Grundeigentümer und Bewirt-
schafter erfolgen. 



7

Lf. 
Nr.

Fundstelle in 
Verordnung
und Stellung-
nahme-ID

Kurzbeschreibung Stellungnahme der Natur-
schutzbehörde

Beschlussvorschlag 
der UNB

Beschluss 

P093-1, P093-2, 
P094, P095, 
P097-1, P097-2, 
P097-3, P100, 
P103, P104, 
P105, P116, 
P117, P118-1, 
P118-2, P119-1, 
P119-2, P120, 
P126, P138-2, 
P140, P144-2, 
P155, P173, 
P177, P179, 
P180, P185-1, 
P187, P198-1, 
P207, P208, 
P244-1, P210, 
P211, P212, 
P213, P214, 
P215, P216, 
P217, P218, 
P219, P221, 
P222, P223, 
P224, P225, 
P228, P230, 
P231, P232, 
P233, P234, 
P235, P238, 
P245, P246, 
P249, P250, 
P251, P252, 
P255, P257, 
P258, P259, 
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Lf. 
Nr.

Fundstelle in 
Verordnung
und Stellung-
nahme-ID

Kurzbeschreibung Stellungnahme der Natur-
schutzbehörde

Beschlussvorschlag 
der UNB

Beschluss 

P260, P261, 
P262, P263, 
P264, P265, 
P266, P268, 
P270, P271, 
P272, P273, 
P274, P275, 
P276, P277, 
P278, P279, 
P280, P281, 
P282, P283, 
P284, P287, 
P288, P289, 
P290, P291, 
P292, P296, 
P297, P298, 
P299, P300, 
P301, P302, 
P303, P305, 
P306, P307, 
P308, P309, 
P312, P313, 
P314, P316, 
P317, P319, 
P320, P321, 
P323, P324, 
P325, P326, 
P327, P328, 
P329, P330, 
P331, P332, 
P333, P334, 
P335, P336

5. Art. 3, §1 2. Die Bekämpfung scheinbar nicht Die Abstimmung unterliegt 
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Lf. 
Nr.

Fundstelle in 
Verordnung
und Stellung-
nahme-ID

Kurzbeschreibung Stellungnahme der Natur-
schutzbehörde

Beschlussvorschlag 
der UNB

Beschluss 

Pflege- und Ent-
wicklungsmaß-
nahmen

Forstbetriebsge-
meinschaft Wals-
rode

P028, P087, 
P097-2, P116, 
P118-1, P118-2, 
P119-1, P119-2, 
P120, P126, 
P140, P245, 
P246,  P264, 
P265, P266, 
P284, P324

standortheimischer Pflanzen darf nur 
in Abstimmung mit den Eigentümern 
(bzw. Pächtern) erfolgen.

dabei § 65 Abs. 2 BNatSchG. 

6. NLWKN Ich empfehle die folgende Ergänzung: 
„[…] standortheimischer und invasiver 
Pflanzenarten […]“.

Der Einwand ist berechtigt. 
Auch heimische Arten können 
durch ihr invasives Verhalten 
die Schutzziele gefährden. 

In Art. 3 § 1 Nr. 2 wer-
den hinter dem Wort 
„standortheimischer“ 
die Wörter „sowie 
invasiver“ eingefügt. 

7. Art. 3, §1 3. 
Pflege- und Ent-
wicklungsmaß-
nahmen

1. Landvolk
2. Forstbetriebs-
gemeinschaft 
Walsrode
3. Realgemeinde 
Groß Häuslingen

„…Sofern dieser Maßnahmenplan im 
Vorfeld mit dem Pächter oder Eigentü-
mer abgestimmt wurde.“

Die Managementplanung ist in 
Natura 2000-Gebieten ver-
pflichtend. Die fehlenden Ma-
nagementpläne sind bereits 
Gegenstand des laufenden 
Vertragsverletzungs-ver-
fahrens und müssen bis Ende 
2021 fertig gestellt sein.
Verpflichtende Maßnahmen 
zur Erhaltung von Natura 
2000-Gebieten unterliegen nur 

Keine Änderung. 
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Lf. 
Nr.

Fundstelle in 
Verordnung
und Stellung-
nahme-ID

Kurzbeschreibung Stellungnahme der Natur-
schutzbehörde

Beschlussvorschlag 
der UNB

Beschluss 

4. Forstbetriebs-
gemeinschaft 
Walsrode
5. Kirchenamt 
Celle

P013, P016, 
P017, P018, 
P019, P020, 
P021, P022, 
P024, P026, 
P028, P031, 
P035, P039, 
P040, P041, 
P043, P044, 
P046, P048, 
P057-1, P058, 
P061, P066, 
P072, P075, 
P077-1, P082, 
P083, P084, 
P085, P086, 
P087, P093-1, 
P093-2, P094, 
P095, P097-2, 
P097-3, P103, 
P104, P105, 
P116, P117, 
P126, P140, 
P173, P177, 
P179, P180, 
P187, P210, 
P211, P212, 

sehr eingeschränktem Ermes-
sensspielraum. 
Die Beteiligung unterliegt da-
bei § 65 Abs. 2 BNatSchG. Es 
erfolgt eine Anordnung nach § 
65 Abs. 1 BNatSchG mit der 
Möglichkeit Rechtsmittel einzu-
legen.
Eine Änderung ist zur Umset-
zung der Natura 2000-Ver-
pflichtungen ausgeschlossen.
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Lf. 
Nr.

Fundstelle in 
Verordnung
und Stellung-
nahme-ID

Kurzbeschreibung Stellungnahme der Natur-
schutzbehörde

Beschlussvorschlag 
der UNB

Beschluss 

P213, P214, 
P215, P216, 
P217, P218, 
P219, P221, 
P222, P223, 
P224, P225, 
P226, P228, 
P230, P231, 
P232, P233, 
P234, P235, 
P236, P238, 
P242, P243, 
P245, P246, 
P249, P321P116, 
P118-1, P118-2, 
P119-1, P119-2, 
P120, P140, 
P155

8. Art. 3, §2

T012-3 (Deich-
verband Bosse 
und weitere priva-
te Einwender), 
P001-3, P340

Allgemeine Hinweise

Vergleiche entsprechende Ausführun-
gen bei Art. 1 § 3

Gesamte Ausführungen siehe Seiten 
50 bis 53 der Stellungnahme T012-3

Siehe dortige Stellungnahme 
der UNB.

9. Art. 3, §2 Abs. 1 
und 2
Befreiungen

T012-3 (Deich-
verband Bosse 
und weitere priva-
te Einwender), 

Hinsichtlich des Absatzes 2 ist zudem 
darauf hinzuweisen, dass der Geset-
zessetz des § 34 BNatSchG falsch 
wiedergegeben ist. Richtig müsste es 
heißen:
„Eine Befreiung zur Realisierung von 
Plänen und Projekten kann nur ge-
währt werden, wenn sie sich im Rah-

Die VO entspricht der Forde-
rung. 
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Lf. 
Nr.

Fundstelle in 
Verordnung
und Stellung-
nahme-ID

Kurzbeschreibung Stellungnahme der Natur-
schutzbehörde

Beschlussvorschlag 
der UNB

Beschluss 

P001-3, P340 men der Prüfung gemäß § 34 Abs. 1 
BNatSchG und § 26 NAGBNatSchG 
als mit dem Schutzzweck dieser Ver-
ordnung vereinbar erweisen oder die 
Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 und 
6 BNatSchG erfüllt sind. Eine Befrei-
ung ersetzt nicht eine nach sonstigen 
Vorschriften erforderliche Genehmi-
gung.“

10. Art. 3, §2 Abs. 3 
Einvernehmen

T012-3 (Deich-
verband Bosse 
und weitere priva-
te Einwender), 
P001-3, P340

Gemäß Art. 3 § 2 Abs. 3 LNSGVO-E 
kann die „Naturschutzbehörde[...], 
soweit keine Beeinträchtigungen oder 
Gefährdungen der Schutzgebiete, 
einzelner ihrer Bestandteile oder ihres 
Schutzzweckes vorliegen und die Vor-
aussetzungen des § 34 Abs. 1 
BNatSchG erfüllt sind, ihr nach dieser 
Verordnung erforderliches Einverneh-
men nach schriftlichem Antrag ertei-
len. Die Einvernehmenserklärung 
kann mit Nebenbestimmungen, insbe-
sondere zu Zeitpunkt Ort und Ausfüh-
rungsweise versehen werden.“
Gegen diese Regelung bestehen je-
doch folgende Bedenken:
aa) Zunächst ist die Regelung als Er-
messensreglung formuliert („ kann), 
bei einem Verbot mit Erlaubnisvorbe-
halt besteht jedoch ein Anspruch auf 
Erteilung, wenn die gesetzlichen Vor-
gaben vorliegen; anderenfalls fehlte 
der Unterschied zu einem Verbot mit 

Ein Einvernehmen ist ein Ver-
waltungsakt, der nicht einfach 
durch Nichts-Tun erledigt wer-
den kann. Befreiungen sind 
nach § 67 BNatSchG nur unter 
den dort aufgeführten Voraus-
setzungen zu erteilen. Insofern 
stellt die Erteilung eines Ein-
vernehmens eine Möglichkeit 
des Verwaltungshandelns dar, 
die zu Gunsten des Bürgers 
sehr viel mehr Möglichkeiten 
zur positiven Entscheidung 
eröffnet. 

Keine Änderung. 
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Lf. 
Nr.

Fundstelle in 
Verordnung
und Stellung-
nahme-ID

Kurzbeschreibung Stellungnahme der Natur-
schutzbehörde

Beschlussvorschlag 
der UNB

Beschluss 

Befreiungsvorbehalt. Um Wiederho-
lungen zu vermeiden, wird insbeson-
dere auf die Ausführungen bei Punkt 
III. 6. b) verwiesen.
bb) Zudem geht mit dem Erfordernis 
eines schriftlichen Antrags ein erhöh-
ter bürokratischer Aufwand einher. 
Um Wiederholungen zu vermeiden 
wird auch insoweit auf die obigen 
Ausführungen verwiesen (Punkt III. 5. 
c).
cc) Schließlich ist zur Vermeidung un-
verhältnismäßiger Beeinträchtigungen 
der Grundstückseigentümer und Nut-
zungsberechtigten wegen der durch 
den Zustimmungsvorbehalt bedingten 
zeitlichen  Verzögerung beabsichtigter 
Maßnahmen und Handlungen die Re-
gelung des Art. 3 § 2 Abs. 3 
LNSGVO-E durch einen Satz 3 zu er-
gänzen:
„Das erforderliche Einvernehmen gilt 
als erteilt, wenn nicht innerhalb von ei-
nem Monat nach Eingang des Erlaub-
nisantrags von der zuständigen Natur-
schutzbehörde eine anderslautende 
Verfügung erlassen wird“

11. P338, P170 Noch eine Anmerkung zu Art. 3 § 2 
Abs. 3 VO-E: Nach dieser Vorschrift 
stünde die Erteilung des Einverneh-
mens im Ermessen der UNB (vgl.: 
„Die Naturschutzbehörde kann,

Selbstredend ist das Einver-
nehmen nur zu versagen, 
wenn es dafür einen aus dem 
Schutzzweck heraus guten 
Grund gibt. Eine Ermessens-



14

Lf. 
Nr.

Fundstelle in 
Verordnung
und Stellung-
nahme-ID

Kurzbeschreibung Stellungnahme der Natur-
schutzbehörde

Beschlussvorschlag 
der UNB

Beschluss 

soweit .... , ihr .... Einvernehmen ertei-
len.“). Nach der o.a. aktuellen Recht-
sprechung des OVG Lüneburg (OVG 
Lüneburg, Urt. v. 4.12.2018 - 4 KN 
77116 -) ist jedoch regelmäßig ein An-
spruch auf Erteilung der Erlaubnis - 
oder des Einvernehmens - zu begrün-
den, wenn die Schutzgüter nicht be-
einträchtigt werden. Dies gilt zwin-
gend in LSG-VOen. Ein Grund dafür, 
warum in einer NSG-VO etwas ande-
res gelten soll, ist nicht erkennbar.

entscheidung kennt klare, ggf. 
gerichtlich überprüfbare, ver-
waltungsrechtliche Regeln, sie 
kann nicht willkürlich getroffen 
werden. 

12. Art. 3, §3 
Verstöße

P126, P140

Die Verordnung ist so komplex, nicht 
transparent und in meine betrieblichen 
Abläufe tief eingreifend, dass es in der 
Praxis unmöglich erscheint, alle Re-
gelungen und Sonderregelungen so-
wie deren Ausnahmen einwandfrei 
anzuwenden ohne sich strafbar zu 
machen. Für mich als Nicht-Juristen 
ist dieses noch schwieriger. Geregelt 
sind - wenn ich es richtig verstanden 
habe - Erlaubnisse, dazu dann aber 
wieder teilweise Verbote, zu denen 
dann einzelne Aspekte aber am Ende 
freigestellt werden, wenn keine dazu 
festgelegte Ausnahme greift. Dieses 
Zusammenspiel der Regelungen ist 
intransparent und für mich, als derje-
nige, der sich am Ende daran halten 
soll, nicht anwendbar. Die Androhung 
hoher Strafen wie Freiheitsstrafen von 

Die Sorge ist zwar menschlich 
nachvollziehbar, dem kann 
aber nicht abgeholfen werden. 
Die UNB steht im Zweifel bei 
Fragen beratend zur Verfü-
gung. 
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bis zu 5 Jahren angedroht oder hohe 
Geldstrafen verstärken das Problem 
bzw. den Druck und die Frage, wie die 
Verordnung in der Praxis überhaupt 
gelebt werden soll. Dieses erscheint 
bei dieser Komplexität und zum Groß-
teil nicht praktikablen Verordnung 
nicht möglich.

13. Art. 3, §3 
Verstöße

T012-3 (Deich-
verband Bosse 
und weitere priva-
te Einwender), 
P001-3, P340

Art.3 § 3 LNSGVO-E enthält Ord-
nungswidrigkeiten- und Straftatbe-
stände.
Es ist jedoch festzustellen, dass über-
wiegend Regelungen des NAGB-
NatSchG oder des StGB wiederholt 
werden und dabei der Anwendungs-
bereich der entsprechenden Normen 
nicht richtig wiedergegeben ist. So 
bezieht sich etwa § 329 Abs. 3 StGB 
nur auf Naturschutzgebiete, Natura-
2000-Gebiete sind hingegen durch § 
329 Abs.4 StGB geschützt. Der Wort-
laut beider Absätze ist jedoch nicht 
deckungsgleich, sodass eine einheitli-
che Regelung nach Art. 3 § 4 Abs. 4 
LSGVO-E schlichtweg falsch ist.
Da eine Wiederholung der im NAGB-
NatSchG oder im StGB enthaltenen 
Ordnungswidrigkeiten- oder  Straftat-
bestände nicht notwendig ist, sind die 
entsprechenden Regelungen des Ver-
ordnungsentwurfs überflüssig und im 
Sinne einer übersichtlicheren Rege-

Die im Grunde nachrichtlichen 
Darstellungen dienen der 
Transparenz und Klarheit. In 
Art. 3, § 3 Abs. 4 sollte der 
Vollständigkeit halber der An-
regung folgend der Verweis 
auf Art. 2 aufgenommen wer-
den. 

In Art. 3 § 3 Abs. 4 
werden vor den Wör-
tern „dieser Verord-
nung“ die Wörter „des 
Artikel 2“ eingefügt.
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lungssystematik zu streichen.
Allein die im zweiten Halbsatz des Ab-
satz 1 enthaltene Regelung hat einen 
Mehrwehrt gegenüber den ohnehin 
geltenden Regelungen des NAGB-
NatSchG oder des StGB.
Nach dem Gesagten - und mit Blick 
auf die gebotene Umstrukturierung 
der Regelungen des Verordnungsent-
wurfs nach Verboten, Verboten mit Er-
laubnisvorbehalt und Freistellungen 
(siehe dazu die Ausführungen bei 
Punkt III. 5. b) ist Art. 3 § 3 LNSGVO-
E daher wie folgt zu formulieren:
„Ordnungswidrig gemäß  §  43  Abs. 3 
S. 1 Nr. 4  NAGBNatSchG handelt 
vorsätzlich  oder  fahrlässig  gegen 
die Verbote  des  Art 1 § 3  oder  Art 2 
§ 3 dieser Verordnung verstößt ohne 
dass eine Freistellung nach Art 1 § 5 
[neu] oder Art. 2 § 5 [neu] vorliegt 
oder ein nach Art  1 § 4 [neu] oder Art 
2 § 4[neu] erforderliches Einverneh-
men oder eine nach Art 3 § 1dieser 
Verordnung mögliche Befreiung ge-
währt wurde.“


